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Landesdirektion Sachsen
Abteilung 4

Untere Wasserbehörden

SAB

LfULG

Hinweis zum Vollzug der Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft
(RL SWW/2016ì. - Neubau und Ertüchtigung von Sonderbauwerken
zur Regenwasserbewi rtschaftung

Vorbemerkunq
Die EU-Kommunalabwasserrichtlinie (911271IEWG) fordeñ in Anhang 1

Maßnahmen zur Begrenzung der Verschmutzung aus Regenüberläufen
vorzunehmen (Anhang 1 Punkt A Kanalisationen). Die sächsische Kom-
munalabwasservo regelt deshalb in $ 3 Nr. 3, dass bei Entwurf, Bau und
Unterhaltung von Kanalisationen (von Verdichtungsgebieten) die optimalen
technischen Kenntnisse zugrunde zu legen sind (die keine unverhältnis-
mäßigen Kosten verursachen), um eine Begrenzung der Verschmutzung
der aufnehmenden Gewässer durch Regenüberläufe zu erreichen.

Gemäß Veruraltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für
Umwelt und Landwirtschaft über die Grundsätze für die Abwasserbeseiti-
gung im Freistaat Sachsen (VwV Grundsätze der Abwasserbeseit¡gung -
VwV Abw) waren bis zum 31. Dezember 2015 alle Abwassereinleitungen
an den Stand derTechnik anzupassen (Ziff. ll, Pkt. 1.1 Buchstabe e) Un-
terpunkt cc). Dies beinhaltete im öffentlichen Bereich auch vorhandene
direkte Einleitungen von Mischwasser ohne Behandlung sowie ïeilortska-
nalisationen. Für Einleitungen aus Mischwasserentlastungen sollten ab-
hängig vom jeweiligen konkreten Einzelfall Ermessensentscheidungen zur
Wahl der geeigneten Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung der
Schadstofffrachten getroffen werden (Nlederschlagswassermanagement,
dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung, Bewirtschaftung von Stau-
raumkanälen, Regenüberlaufbecken und so weiter - ZtTf . ll, Pkt. 5.2 Buch-
stabe a).

Beim Vollzug der RL SWW2O16 Nr. 2.5 ist deshalb folgendes zu be-
achten:

Allgemeine Fördervoraussetzung ist, dass die zur Förderung beantragten
Maßnahmen Bestandteil eines bestehenden Abwasserbeseitigungskonzep-
tes sind (RL SWW2016 Nr. 4.1.5). Dies bedeutet auch, dass die zur För-
derung beantragte Maßnahme aufgrund einer angemessenen Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung ermittelt worden sein,muss (RL SWW2016 Nr.
4.1.1).
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lm Formular der Sächsischen Aufbaubank (SAB) ,,Antrag auf Gewährung einer Zuwen-
dung für Maßnahmen der Siedlungswassen¡virtschaft - Offentliche Anlagen der Abwas-
serbeseitigung" ist unter Punkt7.2 fur den Neubau bzw. die Ertüchtigung von Regen-
überlaufbecken (Sonderbauwerk) deshalb durch die zuständige untere Wasserbehörde
zu bestätigen, dass die zur Förderung beantragte Maßnahme im Rahmen des gelten-
den Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) dem aktuellen Mischwasserkonzept ent-
spricht.

lst die Maßnahme nicht Bestandteil des ABK und einer aktuellen Mischwasserkonzep-
tion, muss die Förderung zurückgestellt werden bis dies nachgeholt und damit nach-
gewiesen ist, dass die zur Förderung beantragte Maßnahme die wassenvirtschaftlich
und wirtschaftlich geeignetste Maßnahme zur Reduzierung und Vermeidung der
Schadstofffrachten ist (vgl. VwV Grundsätze der Abwasserbeseitigung - s. Vorbemer-
kung).

á^
Ulrich Kraus
Abteilungsleiter
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